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Wir wollen mit unserer Strukturpolitik die wirtschaftlichen Stärken Nordrhein-
Westfalens weiter ausbauen. Dabei bilden die Regionen einen Schwerpunkt,
denn ein Flächenland wie Nordrhein-Westfalen muss auf starke Regionen bauen
können.

Die Clusterpolitik der Landesregierung ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg,
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Regionen Nordrhein-Westfalens
wettbewerbsfähiger zu machen. Regionale Initiativen, Netzwerke und kleinere
Cluster haben hierfür eine große Bedeutung, denn ihr Vorhandensein ist einer
zukunftsgerichteten Wirtschaftsentwicklung dienlich.

Daher stehen solche Initiativen, Netzwerke und kleinere Cluster auch im Fokus
des Wettbewerbs „RegioCluster.NRW – Gesucht: Die besten Ideen für Cluster 
in den Regionen“.

Der Wettbewerb RegioCluster.NRW umfasst nicht die wirtschaftlichen Schwer-
punkte des Landes. Gesucht werden Projekte, die sich thematisch von den 16
NRW-Clustern unterscheiden. Darüber hinaus unterliegt der Wettbewerb 
keiner inhaltlichen Eingrenzung. Auch Projekte der Holzwirtschaft Nordrhein-
Westfalens sind teilnahmeberechtigt.

Es können Initiativen gefördert werden, die sich auf der Grundlage von Cluster-
Konzepten dem Auf- und Ausbau von Clustern widmen.

Besonders freue ich mich darüber, dass wir ausgewiesene Experten der inter-
nationalen Clusterszene für die Jury zur Auswahl der Wettbewerbsbeiträge
gewinnen konnten.

Das alles wird maßgeblich dazu beitragen, die besten Ideen und Projekte der
Regionen in Nordrhein-Westfalen auszuwählen, um damit den Ausbau ihrer
Stärken im internationalen Standortwettbewerb zu fördern.

Vorwort

Christa Thoben

Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Zusammenfassung

Mit dem Wettbewerb RegioCluster.NRW will die Landesregierung den Auf- und
Ausbau regionaler Cluster und Netzwerke unterstützen, soweit diese nicht 
den 16 sogenannten Landesclustern zugeordnet werden können. Die Projekte
müssen geeignet sein, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und
Regionen zu verbessern.

1. Vorbemerkung

Wettbewerbe sind fester Bestandteil des NRW-EU Ziel 2-Programms „Regionale
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 – 2013“ (EFRE). Sie sind das
zentrale Instrument zur Auswahl von qualitativ hochwertigen, innovativen
Fördervorhaben und zur Vergabe der Fördermittel des Programms. Ziel ist es,
mit den geförderten Vorhaben einen maßgeblichen Beitrag zu leisten, dass die
Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit der nordrhein-westfälischen
Wirtschaft verbessert und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt
wird. Die programmspezifischen Auswahlkriterien spiegeln die zentralen Ziele
des Ziel 2-Programms (EFRE) wider. Sie messen die jeweiligen Beiträge zur 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, zur Beschäftigung, zur dauerhaften
und umweltgerechten Entwicklung sowie zur Chancengleichheit von Männern
und Frauen und zur Nichtdiskriminierung.

2. Ausgangslage und Zielsetzung

Volkswirtschaftliche Analysen haben gezeigt, dass sich wirtschaftliche Dynamik
vor allem dort entfalten kann, wo kleine, mittlere und große Unternehmen ent-
lang der Wertschöpfungsketten kooperieren und zugleich den Austausch mit
einer anwenderbezogenen Wissenschaft suchen. Mit der NRW-Clusterpolitik
sollen diese Kooperationsprozesse unterstützt werden.

Cluster sind Verbünde von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und kom-
plementären Akteuren, die aufgrund enger Verflechtungen besonders wett-
bewerbsfähig sind. Sie zeichnen sich durch eine frei zugängliche Kooperation
aller interessierten Akteure aus. Diese haben das Ziel, sich in ihrer wirtschaft-
lichen Dynamik gegenseitig zu verstärken und den Standort als Clusterregion
zu entwickeln. Grundlage für die Förderung von Clusteraktivitäten ist eine 
bestehende oder zu bildende Koordinationsplattform (Clustermanagement),
die darauf ausgerichtet ist, die Zusammenarbeit in dem Cluster und damit
letztlich seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
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In Nordrhein-Westfalen wird zwischen Landes-Clustern (NRW-Cluster) und
Regio-Clustern unterschieden. Die das wirtschaftliche Profil Nordrhein-West-
falens prägenden  starken Cluster des Landes wurden zu NRW-Clustern 
(Auflistung unter www.exzellenz.nrw.de) zusammengefasst und mit landes-
weiten Clustermanagements ausgestattet. Regio-Cluster sind regional kon-
zentrierte und thematisch fokussierte Cluster, die nicht im Wirkungskreis der
Landescluster liegen. Sie sind eigenständig, haben jedoch aufgrund ihres wirt-
schaftsstrukturellen Gewichts nicht die Bedeutung der Landescluster.

Der räumliche Bezug der Regio-Cluster orientiert sich nicht an Verwaltungs-
grenzen (Kreise, IHK-Bezirke usw.), sondern wird bestimmt durch den Stand-
ort von Unternehmen und sonstigen Einrichtungen, die das Cluster bilden.

Mit dem Förderwettbewerb „ RegioCluster.NRW – Gesucht: Die besten Ideen
für Cluster in den Regionen" sollen die Regio-Cluster in Nordrhein-Westfalen
unterstützt  werden. Der Wettbewerb soll kleineren Clusterstrukturen helfen.
Darüber hinaus zielt der Wettbewerb darauf ab, neue Felder regionalwirt-
schaftlicher Entwicklung aufzuspüren.

3. Gegenstand des Wettbewerbs

Gesucht werden im Rahmen dieses Wettbewerbes Kooperationsprojekte zum
Auf- und Ausbau räumlich begrenzter Regio-Cluster in Nordrhein-Westfalen.

Im Einzelnen können folgende Maßnahmen gefördert werden:
• Auf- und Ausbau der Organisation,
• Betreuung der Mitglieder (insbesondere Mitgliedsbetriebe),
• Durchführung von Veranstaltungen,
• Erfahrungsaustausch mit anderen Initiativen,
• Erarbeitung von Strategien inkl. Vergabe von Studien und Beratungsauf-

trägen auch für Teilaspekte der Arbeit der Initiative,
• Maßnahmen der Initiative, die der Verbesserung von Wettbewerbs-, Inno-

vations- und Beschäftigungsfähigkeit dienen soweit sie vom Management
der Initiative selbst erbracht werden.

Die genannten Maßnahmen können nur im partnerschaftlichen Verbund geför-
dert werden, innerhalb dessen sich mindestens drei clusterangehörige Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft mit einem angemessenen Eigenanteil an
der Finanzierung des Projektes beteiligen.
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4. Teilnahme

4.1 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind:

• kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft und
freie Berufe,

• sonstige Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft,
• Einrichtungen der technologischen und wissenschaftlichen Infrastruktur,
• Gemeinschaftseinrichtungen der Wirtschaft und der Arbeitnehmer,
• Universitäten und Forschungseinrichtungen, wenn diese Projekte mit

einem unmittelbaren Transferbezug zu Unternehmen umsetzen,
• Regionale Wirtschaftsförderungsagenturen,
• Kommunen und Kommunalverbände.

4.2 Teilnahmevoraussetzungen und /-anforderungen
• Es können nur solche Cluster unterstützt werden, deren Themenfelder

nicht bereits durch die 16 NRW-Cluster (Auflistung unter
www.exzellenz.nrw.de) abgedeckt bzw. die den Wettbewerben für Quer-
schnittsthemen (Tourismus und Gründung) zuzuordnen sind. Bei Zuord-
nungsproblemen kann Kontakt aufgenommen werden mit dem
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie, Referat 315 
(Herr Noll: 0211-837-2750 und Herr Butenhoff: 0211-837-2423).

• Zur Teilnahme ist der vorgegebene Bewerbungsbogen zu verwenden 
(s. Punkt „7.“), der u. a. Angaben zu der Projektbeschreibung (Bezeichnung
des Projekts, Ansprechpartner, SWOT-Analyse, Ziele, Arbeitsplan, konkrete
Maßnahmen, methodische Vorgehensweise, Zugang zum Projekt und
Übertragbarkeit auf Dritte, Instrumente, zu erwartende Ergebnisse ggf.
inklusive Verwertungswege, Fortführung nach Ablauf der Förderung), zum
Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplan sowie zum Finanzierungsplan enthält.
(Details siehe Bewerbungsbogen).

• Vorhaben können nur dann prämiert werden, wenn sie begründete Aus-
sichten auf wirtschaftlichen Erfolg haben und die Initiative nach Auslaufen
der Förderung weitergeführt wird.

• Die Gesamtfinanzierung muss unter Einbeziehung der Eigenbeteiligung
erkennbar gesichert sein.

• Die Partner des Kooperationsprojekts müssen ihre Rechte und Pflichten 
in  einem Kooperationsvertrag regeln. Für die Beteiligung am Wettbewerb 
genügt zunächst ein Letter of Intent eines jeden Partners mit Erklärungen
zur Art der inhaltlichen Kooperation, zum Umfang der Eigenbeteiligung
und mit einer Erläuterung, weshalb die öffentliche Förderung des Projektes
notwendig ist und wie  es nach Ablauf einer Förderung ohne weitere 
öffentliche Hilfen finanziert und weitergeführt werden soll. Entsprechende
Erklärungen der Akteure sind beizufügen.

• Es muss bestätigt werden, dass das Projekt zu einem früheren Zeitpunkt
nicht schon einmal gefördert wurde. Ggf. ist auf parallele Bewerbungen
hinzuweisen (s. Bewerbungsbogen).

• Das jeweilige Vorhaben muss thematisch, zeitlich und finanziell abgrenz-
bar sein und darf mit Ausnahme von Vorplanungen sowie Markt- und Mit-
bewerberanalysen noch nicht begonnen worden sein.
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• Die maximale Förderdauer beträgt drei Jahre.
• Das Projekt muss in Nordrhein-Westfalen durchgeführt und hauptsächlich

verwertet werden.
• Es wird vorausgesetzt, dass zu dem Projekt alle Unternehmen aus der 

Europäischen Union einen diskriminierungsfreien Zugang zu gleichen 
Bedingungen und Konditionen erhalten.

5. Auswahlkriterien (einschließlich Gewichtung der
Auswahlkriterien, Scoring-Verfahren) 

Die Auswahl erfolgt mit Hilfe eines Scoring-Verfahrens, bei dem jedes Vorhaben
anhand einer Kriterienliste bewertet wird. Die Gesamtpunktzahl jedes Vor-
habens bestimmt sich anhand der gewichteten Bewertungskriterien und der
jeweils vergebenen Punkte und erlaubt das Ranking der eingereichten Projekt-
vorschläge.

Die Gewichtung der Bewertungskriterien erfolgt nach:
• Beitrag zu den grundlegenden Zielen des NRW-EU Ziel 2-Programms 

zu 40 %,
• Beitrag zu den Querschnittszielen des NRW-EU Ziel 2-Programms zu 10 %,
• Beitrag zu den spezifischen Zielen des Wettbewerbs zu 50 %.

Die Auswahlkriterien des Förderwettbewerbs orientieren sich an den strategi-
schen Zielen des NRW-EU Ziel 2-Programms (EFRE) und an den wettbewerbs-
spezifischen Zielen. Bei einer Teilnahme am Wettbewerb ist zu jedem der
folgenden Kriterien Stellung zu nehmen. Die Erfüllung dieser Kriterien sollte
anhand quantitativer beziehungsweise qualitativer Angaben erläutert werden.
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5.1 Beitrag zu den grundlegenden Zielen des Programms (Gewichtung 40 %)

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
Hierunter verstanden wird die Verbesserung der Möglichkeiten von beste-
henden Unternehmen, sich verstärkt auf regionalen, überregionalen und
internationalen Märkten zu positionieren, und andererseits von jungen 
Unternehmen und Gründern, von besseren Startchancen im Rahmen der
Clusterentwicklung zu profitieren und Marktnischen für neue Geschäfts-
ideen im fairen Wettbewerbsumfeld nutzen zu können.

• Verbesserung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen 
Die Vorhaben müssen darauf zielen, die Innovationskraft von Unterneh-
men, Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen zu erhöhen. Innovationen
werden dabei als Umsetzung von neuen Ideen am Markt verstanden. Sie
können sich auf Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Verfahren und
auf technologische, logistische, organisatorische, vermarktungs- und 
designrelevante oder finanz- und personalwirtschaftliche Neuerungen 
beziehen.

• Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
Die Projekte sollen direkt oder indirekt zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
beitragen und/oder bestehende Arbeitsplätze sichern. Bei Vorhaben, die
nicht kurzfristig zur Schaffung oder Sicherung von Arbeitsplätzen beitra-
gen, muss der mittel- und langfristige Beitrag zum Arbeitsmarkt deutlich
werden. Die Beschäftigungswirkung sollte quantifiziert und dort, wo es
möglich ist, geschlechterspezifisch differenziert werden.

5.2 Beitrag zu den Querschnittszielen des Programms (Gewichtung 10 %)

• Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
Ein wichtiges Ziel des Ziel 2-Programms ist die Nichtdiskriminierung und
die Gleichstellung von Mann und Frau. Es ist darzustellen, inwieweit durch
das Vorhaben entsprechende Effekte erzielt werden können. In Abhängig-
keit vom Charakter des Projekts sind aktive Maßnahmen, die den Zugang
von Frauen zu qualifizierten Beschäftigungsmöglichkeiten erleichtern,
ebenso denkbar wie die Schaffung von Voraussetzungen und Strukturen,
die ein familienfreundliches Arbeiten ermöglichen.
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• Unterstützung der umweltgerechten Entwicklung
Die Nachhaltigkeit und die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt,
z. B. durch ressourcenschonenden Einsatz von Energie und Rohstoffen
oder die Vermeidung oder Reduzierung von umweltschädlichen Einflüs-
sen, sind darzustellen. Es sollte deutlich werden, dass das Projekt keine
negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat und wie in seiner Folge posi-
tive Synergien zwischen Umweltschutz und Wettbewerbsfähigkeit entste-
hen können.

5.3 Beitrag zu den spezifischen Zielen des Wettbewerbs (Gewichtung 50 %)

• Auswirkungen auf die Stärkung der Wertschöpfungskette des Regio-
Clusters
Wertschöpfungsketten können von Ausbildung, Forschung und Entwick-
lung über die Produktion, Vermarktung bis hin zum Vertrieb neuer Pro-
dukte und Dienstleistungen reichen. Dargestellt werden soll, wie die
Zusammenarbeit optimiert werden kann, wie beispielsweise Verbundpro-
jekte unterschiedliche Stufen der Wertschöpfungskette abdecken oder 
wie vorhandene Lücken oder Schwachstellen im Wertschöpfungszusam-
menhang geschlossen werden können.

• Wissens- und Know-how-Transfer zum Nutzen der Wirtschaft
Die Wettbewerbsbeiträge sollen u. a. eine Verbesserung des Wissenstrans-
fers zwischen Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen und Unterneh-
men initiieren und die regionale und branchenbezogene Zusammenarbeit
zwischen Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen, Unternehmen und
ihren sonstigen Partnern stärken.

• Struktur der Cluster-Initiative
Hier geht es um die Beschreibung der Zusammenarbeit in der Cluster-
Initiative. Die Cluster-Initiative selbst muss nicht bereits über feste Koope-
rationsstrukturen verfügen. Möglich sind auch Projekte, die erst solche 
Zusammenarbeitsformen aufbauen wollen. Die Angaben zur Cluster-Initia-
tive beziehen sich insofern auf vorhandene oder mit dem Projekt geplante
Strukturen. Dabei sind die (geplante) Organisation der Initiative darzu-
stellen und die Zusammenarbeit in der Initiative zu erläutern, die Mitglieder
der Initiative (Name, Anschrift) aufzuführen und zu beschreiben, wo in
NRW die Initiative konzentriert ist und wo vereinzelte Standorte liegen.

• Kompetenz der Akteure 
Um nachhaltige Vorhaben entwickeln und umsetzen zu können, sind fach-
liche Kompetenz und unternehmerisches Vorgehen unabdingbar. Es ist
darzustellen, dass die Projektverantwortlichen und ihre Kooperationspartner
diese Kompetenzen mitbringen bzw. einbinden.
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• Fähigkeit zur Selbstträgerschaft
Es ist darzulegen, wie sichergestellt werden kann, dass von den Vorhaben
nachhaltige wirtschaftliche Effekte ausgehen und sie nach Beendigung der
Förderung eigenständig weitergeführt werden können.

• Strategie und Maßnahmen 
Mit einer kurz gefassten SWOT-Analyse, die ihren Abschluss in eine SWOT-
Matrix (vgl. Bewerbungsbogen) finden muss, sollen das Entwicklungsziel
und das strategische Konzept der Initiative im Lichte der Chancen und 
Risiken beschrieben werden. Daraus abgeleitet werden sollen Projekte und
Maßnahmen sowie die Ziele der Cluster-Initiative. Die Projekte und Maß-
nahmen sollen in eine zeitliche Abfolge gebracht werden.

• Umsetzbarkeit des Konzepts
Es soll dargestellt werden, wie das Vorhaben kurzfristig umgesetzt wird
und dass Aufwand und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Neben einem Ausgabenplan ist ein Finanzierungsplan vorzulegen, der die
Gesamtfinanzierung darstellt und insbesondere die Eigenbeteiligung der
Projektverantwortlichen und ihrer Partner darlegt (s. Bewerbungsbogen).

• Überzeugendes Monitoring- und Evaluierungskonzept 
Alle Bewerbungen müssen möglichst quantifiziert darlegen, welche Ziele
sie erreichen wollen und mit Hilfe welcher Instrumente und Ansätze sie die
Zielerreichung überprüfen.

RegioCluster.NRW
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6. Projektauswahl durch die Jury 

Die eingegangenen Projektskizzen werden auf der Basis der o. a. Auswahlkrite-
rien in rechtlicher, wirtschaftlicher und ggf. technologischer bzw. infrastruktu-
reller Hinsicht geprüft und bewertet. Auf Grundlage der Wettbewerbsbeiträge
schlägt eine unabhängige Jury den beteiligten Ministerien eine Auswahl und
Rangfolge förderungswürdiger Projekte für das Antragsverfahren vor.

Die Jury besteht aus: 

• Dr. Christian Ketels, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard
Business School

• Werner Pamminger, Clusterland Oberösterreich GmbH
• Prof. Knut Koschatzky, Fraunhofer Institut (isi)
• Prof. Rainer Danielzik, Institut für Landes- und Stadtentwicklungs-

forschung NRW
• Prof. Bernhard Pauli, Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft

Die Projektskizzen sollen ein abschließendes Votum ermöglichen. In ihnen sind
das Konzept zur praktischen Umsetzung des Vorschlages und Angaben zu den
Vorhabenskosten und der Finanzierung darzustellen sowie die einzelnen Arbeits-
schritte zu beschreiben.

Die Jury wählt grundsätzlich nur Vorhaben aus, bei denen die Wettbewerbs-
teilnehmer alle erforderlichen Nachweise eingereicht haben.

Die Entscheidung der Jury wird mit einem zusammenfassenden Votum abge-
schlossen. Bei gleicher Bewertung werden diejenigen Vorhaben vorrangig 
prämiert, die den in der Vorbemerkung zum Ziel 2-Programm genannten Quer-
schnittszielen am besten Rechnung tragen.

Die von der Jury für das Antragsverfahren ausgewählten Projektteilnehmer
werden durch das zuständige Ministerium informiert.

Die Wettbewerbsteilnehmer erklären sich im Falle einer positiven Juryentschei-
dung damit einverstanden, dass ihre Namen und ihre Vorhaben im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie,
des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und des Ziel 2-Sekretariats veröf-
fentlicht werden.

RegioCluster.NRW
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7. Verfahren und Auswahl der Vorhaben

Zur Einreichung des Wettbewerbsbeitrags ist der unterschriebene Bewerbungs-
bogen zu verwenden, welcher  unter www.ziel2.nrw.de und unter 
www.fz-juelich.de/etn abrufbar ist.

Ab sofort bis spätestens 08. März 2010 sind die Wettbewerbsbeiträge mit allen
geforderten Angaben bzw. Unterlagen beim Projektträger ETN, Forschungs-
zentrum Jülich, unter folgender Adresse einzureichen:

Forschungszentrum Jülich, Projektträger ETN
Kennwort RegioCluster.NRW
Karl-Heinz-Beckurts-Straße 13
52428 Jülich

Ansprechpartner sind:
Frau Jutta von Reis Tel.: 02461 690 601
Herr Stefan Berghaus Tel.: 02461 690 568
Sekretariat und zentrale Auskunft: 02461 690 601
E-Mail: RegioCluster@fz-juelich.de

Es gilt der Posteingang beim Projektträger ETN; eine persönliche Abgabe ist 
bis 17:00 Uhr unter der oben genannten Adresse möglich (kein Fax, keine 
E-Mail).

Das Juryverfahren mit der Auswahl von Projektskizzen für das förmliche 
Antragsverfahren endet am 10.06.2010. Die anschließende Antragsphase be-
ginnt am 14.06.2010.

Um den Wettbewerb bekannt zu machen und die Akteure zu informieren, führt
das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen Informationsveranstaltungen in den Regionen durch. Bei den Ver-
anstaltungen werden die Ziele und Rahmenbedingungen des Wettbewerbs
vorgestellt und formale Fragen beantwortet. Diese sind zu folgenden Terminen,
jeweils ab 10 Uhr, geplant:

07.12.2009 Informationsveranstaltung bei der Bezirksregierung Detmold
08.12.2009 Informationsveranstaltung bei der Bezirksregierung Köln

in den Räumen der IHK zu Köln
09.12.2009 Informationsveranstaltung bei der Bezirksregierung Münster
11.12.2009 Informationsveranstaltung bei der Bezirksregierung Arnsberg
14.12.2009 Informationsveranstaltung bei der Bezirksregierung Düsseldorf

Bitte informieren Sie sich über Terminänderungen, Anfahrt, ggf. weitere Ver-
anstaltungen etc. auf der Internetseite www.ziel2.nrw.de. Dort sind weitere
Informationen und Erläuterungen zum Wettbewerbsverfahren sowie zu den
Fördersätzen erhältlich. Es wird empfohlen, zur Teilnahmeberatung mit dem
Projektträger ETN (Ansprechpartner s.o.) Kontakt aufzunehmen.
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8. Informationen zum anschließenden Antrags- und
Bewilligungsverfahren

Für die ausgewählten Wettbewerbsteilnehmer schließt sich das reguläre 
Antrags- und Bewilligungsverfahren an. Die Antragsunterlagen sind innerhalb
von acht Wochen nach der schriftlichen Information über die Prämierung beim
Projektträger ETN (Adresse siehe Abschnitt 7) einzureichen. Den Antragstellern
wird hierzu eine qualifizierte Beratung angeboten.

Die ausgewählten Wettbewerbsteilnehmer werden zur Vorlage eines förmlichen
Förderantrags nach der auf das Vorhaben zutreffenden Förderrichtlinie auf-
gefordert. In dieser Phase ist die Wettbewerbsidee in einer ausführlichen Pro-
jektbeschreibung zu konkretisieren. Im Rahmen des Antragsverfahrens wird
die Förderfähigkeit der Projekte geprüft. Fehlende Stellungnahmen und Unter-
lagen müssen nach Aufforderung durch den vom Ministerium für Wirtschaft,
Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen als Dienstleister 
beauftragten Projektträger ETN mit Fristsetzung nachgereicht werden.

Die Bewilligung erfolgt durch den Projektträger ETN, Forschungszentrum 
Jülich bzw. für Projekte aus dem Bereich Forst- und Holzwirtschaft durch das
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW in Recklinghausen.
Die Förderungen sollen durch Zuwendungen mit Mitteln des Operationellen
Programms (EFRE) für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-
tigung“ des EU-NRW Ziel 2-Programms (2007 – 2013) nach Maßgabe der 
§§ 23 und 44 LHO, der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie der
folgenden Förderrichtlinien erfolgen:

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Forschung,
Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT),

• Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm NRW,
• Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 DER KOMMISSION vom 15.12.2006 über

die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen,
• Bundesregelung Kleinbeihilfen.

Hinweis: Die Zuwendungen können eine staatliche Beihilfe darstellen, daher
werden die Projekte vor ihrer Bewilligung auf ihre wettbewerbs- und beihilfe-
rechtliche Relevanz geprüft.

Die Förderrichtlinien sind unter www.ziel2.nrw.de abrufbar.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht erst mit Bestandskraft des Bewilli-
gungsbescheides. Der Zuwendungsgeber entscheidet auf Basis der o. a. Förder-
richtlinien im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Die Förderung erfolgt
im Wege der Ausgabenerstattung nach der Vorlage von Belegen für tatsächlich
getätigte Ausgaben. Antragsteller erklären sich im Fall der Förderung mit der
Aufnahme in das öffentliche Verzeichnis der Begünstigten gemäß Art. 6 und 7
der VO EG Nr. 1828/2006 einverstanden. Zuwendungsbescheide werden nach
den jeweils zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Bestimmungen der vor-
genannten Förderrichtlinien oder ihrer Nachfolgeregelungen erteilt.

RegioCluster.NRW
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Disclaimer/Impressum

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch
von Wahlwerbern und -werberinnen oder Wahlhelfern und -helferinnen wäh-
rend eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden.
Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie auch
für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen,
an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist
gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Ver-
wendung dieser Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende Organi-
sationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt
davon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift
der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeit-
lichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet
werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner Gruppen
verstanden werden könnte.
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